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46. Gesetz vom 11. März 2008, mit dem das Steiermärkische Sozialhilfegesetz geändert wird.
[XV. GPStLT RV EZ 1794/1 AB EZ 1794/4]

47. Gesetz vom 11. März 2008, mit dem das Gesetz über die Schaffung eines Ehrenzeichens des Landes Steiermark, das Gesetz 
über den Ehrenring des Landes Steiermark, das Gesetz über die Schaffung von Ehrenzeichen für Verdienste auf dem Ge-
biet des Feuerwehr- und Rettungswesens, das Steiermärkische Landessportgesetz 1988, das Gesetz über die Schaffung 
einer Steirischen Hochwassermedaille und das Gesetz über die Schaffung einer Auszeichnung des Landes für besondere 
Leistungen auf den Gebieten des Exportes, der Technologie, der Produktqualität und der Gestaltung der innerbetrieblichen 
Partnerschaft geändert wird (Steiermärkisches Ehrenzeichenaberkennungsgesetz – StEZAG).
[XV. GPStLT RV EZ 1848/1 AB EZ 1848/2]

48. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 28. April 2008 über die Höhe und die Entrichtung der Verwal-
tungsabgaben in Vergabenachprüfungsverfahren (Steiermärkische Vergabe-Pauschalgebührenverordnung).  

49. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 28. April 2008, mit der die Verordnung über die Festsetzung der 
Ambulanzgebühren der Landeskrankenanstalten geändert wird.

46.

Gesetz vom 11. März 2008, mit dem das Steiermärkische Sozialhilfegesetz geändert wird

Der Landtag Steiermark hat beschlossen:

Das Steiermärkische Sozialhilfegesetz, LGBl. Nr. 29/1998, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 27/2007, wird wie 
folgt geändert:

1. Dem § 5 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Ansprüche gemäß § 947 ABGB bleiben außer Betracht.“

2. § 28 Z. 4 erster Satz lautet:

„4. Dritte, soweit der Hilfeempfänger ihnen gegenüber Rechtsansprüche oder Forderungen hat, ausgenommen 
solche nach § 947 ABGB, und der Sozialhilfeträger die Abtretung in Anspruch nimmt.“

3. § 28 Z. 5 lautet:

„5. Personen, denen der Hilfeempfänger Vermögen geschenkt oder sonst ohne entsprechende Gegenleistung 
übertragen hat (§ 28 a).“

4. § 41 lautet:

„§ 41

Befreiung von Verwaltungsabgaben

Alle Amtshandlungen, Eingaben, Vollmachten und sonstigen Urkunden über Rechtsgeschäfte und Zeug-
nisse sind von den landesgesetzlich geregelten Verwaltungsabgaben befreit. Diese Befreiung gilt nicht für Ver-
fahren und die Anerkennung gemäß § 13 a.“
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5. § 46 Abs. 8 lautet:

„(8) Die Änderung des § 4 Abs. 1 a, des § 8 Abs. 5 und des § 13 und die Einfügung der §§ 13 a, 13 b, 13 c, 13 d 
und 44 b durch die Novelle LGBl. Nr. 21/2007 sind mit dem 1. April 2007 in Kraft getreten.“

6. Dem § 46 werden folgende Abs. 10 und 11 angefügt:

„(10) Die Neufassung des § 35 Abs. 3 durch die Novelle LGBl. Nr. 27/2007 ist mit 26. April 2007 in Kraft 
getreten.

(11) Die Änderung des § 28 Z. 4 erster Satz und der Z. 5 sowie des § 41 und die Einfügung des § 5 Abs. 5 
durch die Novelle LGBl. Nr. 46/2008 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 9. Mai 2008, in 
Kraft.“

Landeshauptmann Zweiter Landeshauptmannstellvertreter
Vo v e s F l e c k e r

47.

Gesetz vom 11. März 2008, mit dem das Gesetz über die Schaffung eines Ehrenzeichens des Landes 
Steiermark, das Gesetz über den Ehrenring des Landes Steiermark, das Gesetz über die Schaffung 
von Ehrenzeichen für Verdienste auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens, das Steier-
märkische Landessportgesetz 1988, das Gesetz über die Schaffung einer Steirischen Hochwasser-
medaille und das Gesetz über die Schaffung einer Auszeichnung des Landes für besondere Leistungen 
auf den Gebieten des Exportes, der Technologie, der Produktqualität und der Gestaltung der inner-
betrieblichen Partnerschaft geändert wird (Steiermärkisches Ehrenzeichenaberkennungsgesetz – 

StEZAG)

Der Landtag Steiermark hat beschlossen:

Inhaltsverzeichnis

Artikel 1 Gesetz, mit dem das Gesetz über die Schaffung eines Ehrenzeichens des Landes Steiermark geändert 
wird

Artikel 2 Gesetz, mit dem das Gesetz über den Ehrenring des Landes Steiermark geändert wird 

Artikel 3 Gesetz, mit dem das Gesetz über die Schaffung von Ehrenzeichen für Verdienste auf dem Gebiet des 
Feuerwehr- und Rettungswesens geändert wird

Artikel 4 Gesetz, mit dem das Steiermärkische Landessportgesetz 1988 geändert wird

Artikel 5 Gesetz, mit dem das Gesetz über die Schaffung einer Steirischen Hochwassermedaille geändert wird

Artikel 6 Gesetz, mit dem das Gesetz über die Schaffung einer Auszeichnung des Landes für besondere 
Leistungen auf den Gebieten des Exportes, der Technologie, der Produktqualität und der Gestaltung 
der innerbetrieblichen Partnerschaft geändert wird

Artikel 1

Gesetz, mit dem das Gesetz über die Schaffung eines Ehrenzeichens des Landes Steiermark geändert wird

Das Gesetz über die Schaffung eines Ehrenzeichens des Landes Steiermark, LGBl. Nr. 26/1971, wird wie 
folgt geändert: 

1. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt: 

„§ 4 a

Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung entgegengestanden wären, oder setzt die oder der 
Ausgezeichnete nachträglich ein Verhalten, das einer Verleihung entgegenstünde, so ist das Ehrenzeichen  von 
der Landesregierung abzuerkennen.“
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2. Dem § 5 wird folgender § 6 angefügt:

„§ 6

Die Einfügung des § 4 a durch die Novelle LGBl. Nr. 47/2008 tritt mit dem der Kundmachung folgenden 
Monatsersten, das ist der 1. Juni 2008, in Kraft.“

Artikel 2

Gesetz, mit dem das Gesetz über den Ehrenring des Landes Steiermark geändert wird

Das Gesetz über den Ehrenring des Landes Steiermark, LGBl. Nr. 71/1959, zuletzt in der Fassung LGBl.
Nr. 48/2001, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt:

„3 a

Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung entgegengestanden wären, oder setzt die oder der 
Beliehene nachträglich ein Verhalten, das einer Verleihung entgegenstünde, so ist der Ehrenring von der Lan-
desregierung abzuerkennen. Der Ehrenring ist zurückzuerstatten.“

2. § 4 lautet:

„§ 4

Wer einen verliehenen  Ehrenring unbefugt trägt, einen aberkannten Ehrenring nicht zurückerstattet oder 
Ringe in der im § 2 beschriebenen Form unbefugt herstellt, anbietet, feilhält, verkauft oder sonst in den Verkehr 
bringt, wird, sofern die Tat nicht nach anderen Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 220 Euro bestraft. Überdies ist auf den Verfall der Ringe zu 
erkennen, und zwar ohne Rücksicht darauf, wem dieselben gehören.“

3. Dem § 7 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Einfügung des § 3 a und die Änderung des § 4 durch die Novelle LGBl. Nr. 47/2008 treten mit dem 
der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 9. Mai 2008, in Kraft.“

Artikel 3

Gesetz, mit dem das Gesetz über die Schaffung von Ehrenzeichen für Verdienste auf dem Gebiet
des Feuerwehr- und Rettungswesens geändert wird

Das Gesetz über die Schaffung von Ehrenzeichen für Verdienste auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Ret-
tungswesens, LGBl. Nr. 8/1971, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 70/2006, wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 2 lautet:

„(2) Von der Verleihung sind Personen ausgenommen, die bereits mit einer Medaille für 25-, 40-, 50- oder 
60-jährige Tätigkeit bzw. 70-, 75- oder 80-jährige Mitgliedschaft auf dem Gebiete des Feuerwehr und Rettungs-
wesens, sei es auch in einem anderen Bundesland, ausgezeichnet wurden.“

2. § 8 Abs. 2 entfällt. 

3. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt:

„§ 9 a

Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung entgegengestanden wären, oder setzt die oder der 
Beliehene nachträglich ein Verhalten, das einer Verleihung entgegenstünde, so ist das Ehrenzeichen oder das 
Verdienstkreuz von der Landesregierung abzuerkennen.“
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4. Dem § 12 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Änderung des § 3 Abs. 2,  der Entfall des § 8 Abs. 2 sowie die Einfügung des § 9 a durch die Novelle 
LGBl. Nr. 47/2008 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 9. Mai 2008, in Kraft.“

Artikel 4

Gesetz, mit dem das Steiermärkische Landessportgesetz 1988 geändert wird

Das Steiermärkische Landessportgesetz 1988, LGBl. Nr. 67/1988, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt:

„§ 5 a

Aberkennung

Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung entgegengestanden wären, oder setzt die oder der 
Beliehene  nachträglich ein Verhalten, das einer Verleihung entgegenstünde, so ist das Landessportehrenzeichen 
von der Landesregierung und die Auszeichnung „Sportler/Mannschaft/Sportverein des Jahres“ von der Landes-
sportorganisation abzuerkennen.“

2. Nach § 20 wird folgender § 20 a eingefügt:

„§ 20 a

Eigener Wirkungsbereich der Landessportorganisation

Die in diesem Gesetz geregelten Angelegenheiten der Landessportorganisation sind solche des eigenen 
Wirkungsbereiches.“

 3. Dem § 22 wird folgender § 23 angefügt:

„§ 23

Inkraftreten von Novellen

Die Einfügung des § 5 a und des § 20 a durch die Novelle LGBl. Nr. 47/2008 tritt mit dem der Kundmachung 
folgenden Monatsersten, das ist der 1. Juni 2008, in Kraft.“

Artikel 5

Gesetz, mit dem das Gesetz über die Schaffung einer Steirischen Hochwassermedaille geändert wird

Das Gesetz über die Schaffung einer Steirischen Hochwassermedaille, LGBl. Nr. 116/1965, zuletzt in der 
Fassung LGBl. Nr. 56/2006, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt:

„§ 4 a

Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung entgegengestanden wären, oder setzt die oder der 
Beliehene nachträglich ein Verhalten, das einer Verleihung entgegenstünde, so ist das Ehrenzeichen von der 
Landesregierung abzuerkennen.“

2. Dem § 6 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Einfügung des § 4 a durch die Novelle LGBl. Nr. 47/2008 tritt mit dem der Kundmachung folgenden 
Tag, das ist der 9. Mai 2008, in Kraft.“
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Artikel 6

Gesetz, mit dem das Gesetz über die Schaffung einer Auszeichnung des Landes für besondere Leistungen auf 
den Gebieten des Exportes, der Technologie, der Produktqualität und der Gestaltung der innerbetrieblichen 

Partnerschaft geändert wird

Das Gesetz über die Schaffung einer Auszeichnung des Landes für besondere Leistungen auf den Gebieten 
des Exportes, der Technologie, der Produktqualität und der Gestaltung der innerbetrieblichen Partnerschaft, 
LGBl. Nr. 46/1982, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt:

„§ 4 a

Werden später Tatsachen bekannt, die einer Verleihung entgegengestanden wären oder entgegenstünden, 
so ist die Auszeichnung von der Landesregierung  abzuerkennen.“

2. § 5 lautet:

„§ 5

Das unberechtigte Führen des Emblems der Auszeichnung sowie jede verunstaltende Darstellung desselben 
ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 750 Euro zu ahnden. Gleichzeitig ist auf den 
Verfall der Gegenstände zu erkennen.“

3. Dem § 6 wird folgender § 6 a angefügt:

„§ 6 a

„Die Einfügung des § 4 a und die Änderung des § 5 durch die Novelle LGBl. Nr. 47/2008 treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag, das ist der 9. Mai 2008, in Kraft.“

Landeshauptmann Landesrat
Vo v e s We g s c h e i d e r

48.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 28. April 2008 über die Höhe
und die Entrichtung der Verwaltungsabgaben in Vergabenachprüfungsverfahren

(Steiermärkische Vergabe-Pauschalgebührenverordnung)     

Auf Grund des § 25 Abs. 2 und Abs. 4 des Steiermärkischen Vergaberechtsschutzgesetzes – StVergRG, LGBl. 
Nr. 154/2006, wird verordnet:

§ 1

Gebührensätze

Die von der Antragstellerin/dem Antragsteller für den Antrag gemäß §§ 4 Abs. 1 und 17 Abs. 1 und 2 Stei-
ermärkisches Vergaberechtsschutzgesetz – StVergRG zu entrichtende Pauschalgebühr beträgt für

1. Direktvergaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   200 Euro 

2. Direkte Zuschlagserteilung im Oberschwellenbereich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Euro

3. Direkte Zuschlagserteilung im Unterschwellenbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Euro

4. Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung im Unterschwellenbereich

a) Bauaufträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Euro

b) Liefer- und Dienstleistungsaufträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Euro

c) geistige Dienstleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Euro

5. Nicht offene Verfahren ohne Bekanntmachung im Unterschwellenbereich

a) Bauaufträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Euro

b) Liefer- und Dienstleistungsaufträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Euro
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6. Sonstige Verfahren im Unterschwellenbereich

a) Bauaufträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 Euro

b) Liefer- und Dienstleistungsaufträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   800 Euro

7. Sonstige Verfahren im Oberschwellenbereich

a) Bauaufträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Euro

b) Liefer- und Dienstleistungsaufträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Euro

(2) Die von der Antragstellerin/dem Antragsteller für den Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Ver-
fügung gemäß § 11 Steiermärkisches Vergaberechtsschutzgesetz – StVergRG zu entrichtende Pauschalgebühr 
beträgt 50 % der jeweils in Abs. 1 angeführten Gebühr.

(3) Werden im Rahmen desselben Vergabeverfahrens mehrere gesondert anfechtbare Entscheidungen der 
Auftraggeberin/des Auftraggebers von derselben Unternehmerin/demselben Unternehmer jeweils gesondert 
mit unterschiedlichen Nachprüfungs- oder Feststellungsanträgen angefochten, dann ist nur der erste Nach-
prüfungs- oder Feststellungsantrag voll gemäß Abs. 1 zu vergebühren. Für jeden weiteren Nachprüfungs- oder 
Feststellungsantrag beträgt die Pauschalgebühr 80 % der in Abs. 1 angeführten Gebühr.

(4) Bezieht sich der Antrag gemäß Abs. 1 nur auf die Vergabe eines Loses, dessen geschätzter Auftragswert 
den Schwellenwert für den Oberschwellenbereich nach den bundesrechtlichen Vergabevorschriften nicht 
erreicht, dann ist die Pauschalgebühr für das dem Los entsprechende Vergabeverfahren im Unterschwellenbe-
reich zu entrichten.

(5) Wird ein Antrag vor der Bekanntmachung der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung (§ 7 Abs. 5 
Steiermärkisches Vergabe-Rechtsschutzgesetz – StVergRG) oder, wenn keine mündliche Verhandlung durchge-
führt wird, vor Erlassung des Bescheides zurückgezogen, dann sind der Antragstellerin/dem Antragsteller 50 % 
der entrichteten Pauschalgebühr vom Unabhängigen Verwaltungssenat zurückzuerstatten. Wird ein Antrag nach 
Bekanntmachung der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, aber vor dem Beginn der mündlichen Ver-
handlung zurückgezogen, dann sind der Antragstellerin/dem Antragsteller 20 % der entrichteten Pauschal-
gebühr vom Unabhängigen Verwaltungssenat zurückzuerstatten.

§ 2

Entrichtungsarten

Die Gebühr ist gleichzeitig mit der Einbringung des Antrages durch Einzahlung mittels Erlagschein zu ent-
richten. Nach Maßgabe der beim Unabhängigen Verwaltungssenat bestehenden Möglichkeiten kann die Bezah-
lung auch durch Barzahlung, mittels Bankomatkarte oder Kreditkarte erfolgen.

§ 3

Übergangsbestimmungen 

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung beim Unabhängigen Verwaltungssenat anhängigen 
Verfahren sind nach den bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Bestimmungen fortzuführen.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 9. Mai 2008, in Kraft. 

§ 5 

Außerkrafttreten

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Vergabe-Pauschalgebührenverordnung, LGBl. Nr. 71/2003 in 
der Fassung LGBl. Nr. 89/2006, außer Kraft.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Vo v e s
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49.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 28. April 2008, mit der die Verordnung 
über die Festsetzung der Ambulanzgebühren der Landeskrankenanstalten geändert wird

Auf Grund des § 38 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 und § 37 a des Steiermärkischen Krankenanstalten-
gesetzes 1999 – KALG, LGBl. Nr. 66/1999, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 145/2006, wird verordnet:

Die Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung über die Festsetzung der Ambulanzgebühren der 
Landeskrankenanstalten, LGBl. Nr. 102/2001, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 37/2008, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 10 Abs. 12 wird folgender Abs. 13 angefügt:

„(13) Die Änderung des Anhangs D ‚Medizinisch-Diagnostische Laboratoriumsuntersuchungen’ durch die 
Novelle LGBl. Nr. 49/2008 tritt mit 1. April 2008 in Kraft.“

2. Im Anhang D „Medizinisch-Diagnostische Laboratoriumsuntersuchungen“ lautet die Überschrift zu den 
Spalten:

„Pos.-Nr. Leistungen     Anstaltsgebühr  Arztgebühr“

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Vo v e s
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